
Vertrag

zwisch~n der

Stiftung Maria Ebene, Frastanz

und der

Regierung des Fürsk\ntUms Liecbtenstein

die Aufllahme von Patienten aUS dem Fürstentum Liechtenstein,
in die Einrichtungen der Stif!lmg Maria Ebene i~ Frastanz

Dieser Veltl'ag erseCzt den Vertrag, der zwischen der Stifhmg Mafia Ebene, Frastanz,
und der Regierung des Fiirsrenturns Liechtensreins am 10. M~rz 1986 abgeschlossen
W111'de.

In der Absicht, die Rnhmenbeaingungen t'l\r die Belre~lung VOl)' Suchtkran1>en Zu crolll-'

ten bzw. zu optimieren, sc!Jliessen die Regierung des F"~\rstentJ.1ms Liechrenstein uno die
Stiftung Maria Ebene, Fl'aSlanZ, folgenden neuen Vertrag ab:



I. Dienstleistungsangebot

Patienten aus dem Fürstentum Liechtenste.in werden nllCh Massg~e .der freien Platze,
zu den gleicben Bec!inglmgen wie Vorarlberger Patienten zur stationären Behandlung in
(jie Eil1!ichtungen <:jer Stiftung MliliA Ebene (Kr!lnkenhal.ls Marie Ebene, TberapiestlUioti
Carina, Thel'apiestation Lukasfelq) allfgenommen,

II. PflegegebUhren

Ft\r Leistungen dei' cU'lli Einrichtl.lngen der Stiftung Marla Ebene im Rahmen der statio
n!lrer. Behandhmg werden elen Patienten aus dem Fürstentllll1 Liecblenstein bzw. ilJren
Zahhlllgspflichtigen (Krankenkassen) die allf den vom Amt der Vorarlbergel' Landes

·l'egienlllg genehmigten Punktewelten basierenden Pflegegebühren in Rechnung' gestellt.

III. Definition l.lnd Höhe 4es Zusohillges

Das Land LlechtenSleinentrichtet ltlckwirkend fur die Jahl'e 1997/1998 LInd ab dem
Jahre 1999 einen Zllschlag von 20%, berechnet auf den effektiv an Patienten aus dem
l"ürsren!um Lieclllensrein in Rechnung gestellten Pflegegebiihl'en. an cUe Stifulllg Marin
Ebene.

Dieser Zuschlnz jSt ein Beitrag des Landes Liechtenstein an die Stiftung Mm-in Ebene.
der zl1stitzlicb Zll den Pflegegebühl'en ZIJf Deckung der Saukos~eh (Abschreibungen auf
GebtiudenlEinl'ichlungen und Finanzierungskosten) sowie zm teilweisen Deckung des
3elI'iebsdetizifes vergütet wird.

IV. Abreclinungsmodlls und RUckmeldlil1g

Die Pflegegeblihren werden wie bisher den Krankenkassen in Rechnung gegteUr.

Der Zuschlag wird clem Amt für Soziale DiensIe einmal jUhrlioh im N4Chhinein in
Recilnung gestellt. Als Basis fUr die Bereohnung des Zuschlages gilt die anonyrnisierte
Rllckmeldlmg der Stiftung Maria El:>ene.

Jeweils per Ende Jahr erfolgt an das Amt filr Soziale Dienste eine anonymisierte RUck.'
meldung tlber, die behandelten Patienten mit folgenelen Angaben: Pntienlencocle. D1a-



gnpse, Tag eier Aufnahme, Tag eier EntlMsung, To~al Aufenmaltsm,ge, Total ven'eclmete
Pfiegegebtlhl'en, K/'llllkenkasse, Zuwelserkategorie. Nachbetreuungskategorie. Abbnleh
oder voJlsll\l1dige Therapie.

Aufgrllnd des leislungsbezogenen Abrechntlngssyslems erfolgen Riickmeld~mg und
Yel'l'echnur.gdes Zuschlages erst im Jahr des Austrines eines Pa~ienten,

V. Zusammenl\tbeit! Nachpetreullng

Die lll11bullmre ocler stationäre Betrel1l.lng Lmd Beh4ndJung der Patienten nach der Ent·
!USSLtng aus 'den Einrichtungen der Stiftung erfolgt grundsätzlich in Liecl1tensteln, Die
Stifnmg Maria Sbene ist bemOht, dass für,Jiechtensteinische Patienten durch Hechten
steinische Eim'il?htungen eine Nflchpelret1lmg bzw, Rehabiljration (amb1.l1alil oder etatio
11lir) in Liechtenstein organisiert wird. Die Einrichfl.ll\gen der Stiftung .arbeiten mit dem
Amt fUr Soziale Dienste im Sinne eines QQa1illitszirkeJs zusammen, mit dem Ziel, eine
optimflle Vel'l1etztmg zwischen den stationären DienstJeismngen und den Eirldehltmgen
der pSychoso~alen Versorgung in Lieehtensteill sicherzustellen. Die konkrete Harid
habung diesel' Grupdsill:<;e in der Praxis wird in einer separaten Vereinbarung zwischen

, ' . .
dem Amt fUr Soziale Dienste und der Stiftung Marill Ebene festgehalten.

VI. Schiedsgericht

Über Ans!ilnde zwiSchen den Vel1l'llgspartnem aus diesem Vertrag entscheidet ein für
.den Streitfall bestelltes SclÜeclsgelichl. Die VerErag5pllJ'lJler bezeichnen je einen. ' . .

Schiedsricfl~er. Diese beiden Schie<jsl'ichter bestimmen einen welteren Schieds(ichrer als

Obmann. WenJl sich die heiden Sc!1iei:lsrichter hinsichUich der Bestellung des Obman
nes nichl einig werden~ dann kommt dem vom Ausschuss der Vorarlbel'ger Rechts·
anwaltskammer diesfalls zu benennenden Mitglied die Funktion "es Obmannes ZLI. Das
Schiedsgel'icht regelt das Velfahren selbst.



vn. Geltungsdauer und Kündigung

Diesel' Vertrag ist unbeti'istet gültig. Jedem Ve11t'llgspat1ller steht das Recht ZLI. diesen
VerTrag unter EinhaltLlng einer Kündigungsfrist von einem Jahr auf das Ende eines
KaJendetjallres zu kUndigen. .

VIII, Inkrafttreten .

Dieser Vel1l'llg tdlt, vorbenaltJich eier Zustimmung (jes Landtages cfes FOrstellMm
LiechlenStein zum entsprechenden Finanzbeschluss, riichdrkelld auf den 1. Ll999 in
Kraft. Die rUckwirkende zahlung (jes Zllschlages fllr 1997/1998 an die .Stiftung Maria
Ebene in Höhe von CHF SS'138.6S (in WDl'ten: Schweizer FrllJlken flintlJr.dachzigtau
sencleinhundertachlllnddreissig 65/00) el'folgt al.lfgrnn!\ der 411rch die Stiftung vorge
legten ~nonYmisiel1en Rückmeldung gernliss Art. IV dieses Vemages inneJ1 vier
Wochen nach I."ktafttreten des Veru-ages.

Vaduz, den 12. August 1999
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